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Vorwort 

Diese Untersuchung hat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster im Wintersemester 2001 / 02 als Dissertation 
vorgelegen. Ich habe sie danach geringfügig aktualisiert. Sie befindet sich auf dem 
Stand von Januar 2002. 

Das Vorwort ist der Ort des Dankes. An erster Stelle steht mein Doktorvater, 
Herr Professor  Dr. Bodo Pieroth. Schelsky hat die Situation des Doktoranden mit 
„Einsamkeit und Freiheit"1 charakterisiert. Professor  Pieroth hat dafür gesorgt, 
dass es bei größter Freiheit nicht einsam wurde. Ich habe bei ihm stets offene  Oh-
ren und Unterstützung erfahren  - mit Fragen und Gedanken aus dem näheren und 
weiteren Umfeld der Dissertation ebenso wie mit allen praktischen universitären 
Bedürfnissen, die ein Promotionsvorhaben schafft. 

Fruchtbare, weiterführende  Hinweise verdanke ich dem Arbeitskreis Geschichte, 
Methode und Dogmatik des Öffentlichen  Rechts, dem ich im Januar 2001 erste 
Thesen vortragen durfte,  und aus diesem Kreis besonders Herrn Professor  Dr. 
Johannes Hellermann, dem ich überdies für die Erstattung des Zweitgutachtens 
danke. 

Während Studium und Promotion hat mich die Friedrich-Ebert-Stiftung  durch 
Stipendien finanziell und ideell vielfältig unterstützt. Auch dafür danke ich herz-
lich. Großzügige Zuschüsse zu den Druckkosten verdanke ich dem Bundesministe-
rium des Innern sowie dem Bildungs- und Förderungswerk der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft im DGB e. V. 

Neben Professor  Pieroth danke ich schließlich allen Kolleginnen und Kollegen 
im Institut für Öffentliches  Recht und Politik für zwei Jahre freundschaftlicher 
Zusammenarbeit. Stellvertretend für alle stehen Frau Irmgard Zengeley und Herr 
Professor  Dr. Thorsten Kingreen. 

Berlin / Münster, im Juli 2002 Ben Behmenburg 

1 Darüber hinaus bezogen auf alle Gelehrten an der Universität im Sinne Humboldts vom 
Studenten bis zum Professor;  Schelsky,  S. 91 ff. 
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SGB Sozialgesetzbuch 
SGV. NRW. Sammlung des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nord-

rhein-Westfalen 
Slg. Sammlung 
s. o. siehe oben 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Spiegelstr. Spiegelstrich 
st. ständig 
s. u. siehe unten 
Tz. Teilzeichen 
UA Unterabsatz 
u. a. unter anderem 
usw. und so weiter 
v. vom 
Var. Variante 
verb. verbunden 
Verf.  Verfassung 
vgl. vergleiche 
VO Verordnung 
VSSR Vierteljahresschrift  für Sozialrecht 
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 
VwVfGBbg Verwaltungsverfahrensgesetz  für das Land Brandenburg 
W&B Wirtschaft  und Berufserziehung 
WiVerw Wirtschaft  und Verwaltung 
WiverwR Wirtschaftsverwaltungsrecht 
WRV Weimarer Reichsverfassung 
wue Wirtschaft  und Erziehung 
zahlr. zahlreich 
z. B. zum Beispiel 
ZG Zeitschrift  für Gesetzgebung 
zit. zitiert 
ZRP Zeitschrift  für Rechtspolitik 
zul. zuletzt 



Einleitung 

„Wer ist zuständig für die Berufsausbildung in Deutschland? Niemand!"1 Diese 
pointierte These vertritt Horst-Werner Franke, früherer  Senator für Bildung, Wis-
senschaft und Kunst in Bremen und Präsident der Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder (KMK). Hätte er Recht, so wäre es unangebracht, viele Worte 
über die Kompetenzverteilung bei der Berufsausbildung zu verlieren und der Frage 
eine eigene, umfangreiche Untersuchung zu widmen. Stattdessen wäre darüber 
nachzudenken, welche Folgen dieser Umstand für die zahlreichen Institutionen 
und Gremien bedeutete, die sich tatsächlich - unzuständig! - mit der Berufsausbil-
dung befassen und Regelungen über sie treffen.  Ware dies rechtswidrig, die Rege-
lungen gar nichtig? Die These überrascht nicht zuletzt deshalb, weil ihr Verfechter 
selbst mit der KMK einer solchen Institution vorgestanden hat. Ist er sehenden 
Auges unzuständig tätig geworden? 

Oder werden diese Fragen der These nicht gerecht? „Die Aufgaben und Zustän-
digkeiten ( . . . ) " , so fährt  Franke fort,  „regeln bei uns Verfassungen und Gesetze 
von Bund und Ländern. Wer hier nachlesen will, wie in Deutschland die Berufs-
ausbildung junger Menschen geregelt ist, bleibt ratlos."2 Es ist also möglicherwei-
se auch aus seiner Sicht nicht so, dass in Deutschland niemand für die Berufsaus-
bildung zuständig ist. Der falsche Eindruck fehlender Kompetenzträger kann aber 
bei der flüchtigen Suche nach den einschlägigen Regeln entstehen. Denn diese sind 
weit über die Rechtsordnung verstreut und in ihrem Inhalt kompliziert. Das verbie-
tet nun gerade nicht eine eingehende Untersuchung, sondern gebietet sie. Es gilt 
also, die Zuständigkeitsregelungen für die Berufsausbildung in Deutschland zu 
systematisieren, auszulegen und zu hinterfragen,  um den möglichen ersten Ein-
druck, niemand sei zuständig, auszuräumen. 

Neben dieser geradezu theoretisch-trockenen Rechtfertigung für die Suche einer 
Antwort auf die Frage nach der Zuständigkeit für die Berufsausbildung in Deutsch-
land besteht ein tatsächlich-praktisches Bedürfnis.  Die Berufsausbildung steckt in 
der Krise. Inzwischen mehrjährigen, kontinuierlichen Anstrengungen zum Trotz, 
Wirtschaftsbetriebe  zum Ausbilden zu motivieren3, bleibt eine erhebliche Zahl von 

1 Franke,  S. 55. 
2 Franke,  S. 55. 
3 Beispielsweise hat der nordrhein-westfälische  Ministerpräsident Clement  bislang neun 

„Touren Pro Ausbildung NRW" unternommen, um bei Betriebsbesuchen und Unternehmer-
gesprächen für die Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsstellen zu werben, vgl. Pressemit-
teilung der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen  Nr. 148/2/2000 vom 21. 02. 2000. 
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Schulabgängern4 ohne Ausbildungsplatz.5 Zugleich kritisieren die Betriebe, die 
Ausbildungsinhalte gingen an den aktuellen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes vor-
bei und könnten nicht mit hinreichender Flexibilität angepasst werden. Dies veran-
lasst sie, zunehmend am gesetzlich geregelten Berufsausbildungssystem vorbei in 
Eigenregie auszubilden. Für die Krisensymptome kann mitursächlich sein, dass 
(zu) viele Kompetenzträger an der Berufsausbildung beteiligt sind. Deren Tätigkei-
ten bedürfen der Koordinierung und Harmonisierung. Dies ist um so aufwändiger, 
je größer die Zahl der Akteure ist. Es gilt auch deshalb, die einschlägigen Zustän-
digkeitsregelungen zu systematisieren, auszulegen und zu hinterfragen. 

Zu diesem Zweck soll nach einer historischen Einführung (§ 1) zunächst die 
Konzeption des Dualen Systems der Berufsausbildung unter dem Aspekt der Kom-
petenzverteilung aufgearbeitet  werden (§2). Danach setzt sich die Ausbildung aus 
einem betrieblichen und einem schulischen Teil zusammen; dies verlangt einen 
entsprechenden Gang der Darstellung. Zum Verständnis der Kompetenzverteilung 
im Dualen System und seiner Kritik ist es geboten, die Untersuchung hier mit einer 
Darstellung der wichtigsten materiellen Regelungen zu unterfüttern  und abzurun-
den. Dies gilt besonders für den schulischen Ausbildungsteil, dessen Darstellung 
sich deshalb nicht auf den Bildungsgang der Berufsschule im Dualen System 
beschränken darf.  Um Alternativen aufzuzeigen, die sachverwandte schulische Bil-
dungsgänge bieten, soll auch über diese ein Überblick gegeben werden.6 Schließ-
lich bedarf  der Analyse, wie die Kompetenzträger im Dualen System kooperieren 
und so die erforderliche  Koordinierung und Harmonisierung innerhalb der beiden 
Ausbildungsteile sowie zwischen diesen erzielen. 

Diese Bestandsaufnahme hat die Grundlage für eine Bestimmung des tatsächli-
chen Reformbedarfs  im Dualen System zu schaffen (§ 3). Dabei sind in besonderer 

4 Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das muss sich auch in der Sprache wieder-
spiegeln, zumal wenn, wie in dieser Untersuchung häufig, von Berufsbezeichnungen die Re-
de ist. Denn gerade im Arbeitsleben bestehen noch immer große Defizite in der Durchsetzung 
des Gleichheitssatzes. Gleichwohl benutzt die Untersuchung durchgängig nur die männliche 
Form, durch die Frauen mit umfasst werden sollen und die deshalb geschlechtsneutral zu ver-
stehen ist. Die sprachliche Qualität litte zu stark, würde man neben der männlichen auch die 
weibliche Form nennen. Und nur die weibliche Form zu verwenden, wäre angesichts des all-
gemeinen Sprachgebrauchs künstlich und missverständlich, weil übersehen werden könnte, 
dass sie die Männer mit umfassen soll. 

5 Am 30. 09. 2000 wurden nur rund 60% der besetzten Ausbildungsplätzen in Ostdeutsch-
land durch die Wirtschaft  gestellt, während die übrigen auf staatlichen Maßnahmen beruhten. 
Zum selben Zeitpunkt waren 23.642 Bewerber noch ohne Ausbildungsplatz. Davon stamm-
ten 14.214 Bewerber aus den alten und 9.428 Bewerber aus den neuen Bundesländern. Am 
Ende der Nachvermittlungsfrist  während des bereits begonnen Ausbildungsjahres waren noch 
immer 17.650 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz; Berufsbildungsbericht 2001,1.3. 

6 Grundlage der Darstellung sind hier die Landesgesetze Nordrhein-Westfalens,  weil sie in 
diesem Bundesland entstanden ist. Diese Normen werden stellvertretend für die Regelungen 
der übrigen Bundesländer zitiert. Soweit dort aber erhebliche Abweichungen gelten, wird auf 
diese besonders hingewiesen. 
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Weise die Standpunkte der Kompetenzträger wegen ihrer Sachnähe und ihrer eige-
nen Betroffenheit  zu berücksichtigen. 

Darauf aufbauend ist nach der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen bei 
der Berufsausbildung zwischen Bund und Ländern zu fragen (§ 4), denn daraus er-
gibt sich, welcher Gesetzgeber dem ermittelten Reformbedarf  Rechnung tragen 
kann. Als weitere Verbandskompetenzen sind diejenige der Europäischen Union 
zu untersuchen (§5). Aus ihnen können gleichfalls Optionen zur - unionsweiten -
Neugestaltung der Berufsausbildung folgen. 

Schließlich ist vorab die Terminologie für die Untersuchung der Kompetenzver-
teilung bei der Berufsausbildung zu bestimmen. Diese ist in den einschlägigen 
Normen des Verfassungstextes selbst uneinheitlich, es herrscht geradezu ein Be-
griffs  wirrwarr 7: Art. 30 GG spricht von Befugnissen und Aufgaben, in Art. 70 ff. 
GG ist synonym von Recht der Gesetzgebung, Gesetzgebungsbefugnis sowie Ge-
setzgebungszuständigkeit die Rede. Den Begriff  der Kompetenz kennt die Verfas-
sung selbst dagegen nicht. Er findet aber in Literatur und Rechtsprechung vielfach 
Verwendung, wenngleich mit im Detail unterschiedlicher Bedeutung.8 Der verbrei-
teten Terminologie folgend soll „Kompetenz" im Folgenden als Oberbegriff  von 
„Aufgabe" und „Befugnis" stehen, wobei „Aufgaben" Tätigkeitsbereiche und 
Zwecke sowie „Befugnisse" Mittel zur Aufgabenerfüllung  sind. Da Normen, die 
einhellig als „Kompetenznormen" bezeichnet werden, vielfach bereits auf einen 
Kompetenzträger und damit subjektbezogen sind, ist „Kompetenz" insoweit 
synonym zu „Zuständigkeit", die als Bezogenheit eines Gegenstandes auf ein Sub-
jekt definiert  wird.9 Diese Terminologie steht mit dem Verfassungstext im Ein-
klang, der in anerkannten Kompetenznormen ausdrücklich von Zuständigkeiten 
spricht.10 

7 Mit dieser Formulierung Pieroth,  AöR 114 (1989), 422,433. 
8 Im Einzelnen Pieroth , AöR 114 (1989), 422,433 f. 
9 Ahnlich Wolff/Bachof,  S. 14, die aber eine ausschließliche Bezogenheit des Gegenstan-

des auf das Subjekt verlangen. Das Merkmal „ausschließlich" leuchtet jedoch nicht ein, weil 
es neben ausschließlichen Zuständigkeiten unbestritten auch Mehrfachzuständigkeiten gibt. 

10 Vgl. Art. 70 Abs. 2, 72 Abs. 1 GG. 


